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Abstract

Since several years surcharges on the income tax of German states are discussed in
order to increase their tax autonomy. The decrease of the nationwide tax rates required
for revenue neutrality leads to considerably higher surcharges for states which are finan-
cially weaker. This paper highlights the reasons for the disadvantages which are caused
by the mechanisms of the German fiscal equalization system. Moreover, options for
avoiding these disadvantages are discussed. The recommended neutralization scheme
provides a homogenous and revenue neutral surcharge of each German state. The pre-
viously used standardization method for the German property transfer tax contains some
deficits which may cause disincentives in the determination of the States’surcharge rate.

Zusammenfassung

Bereits seit langer Zeit wird über ein Zuschlagsmodell auf die Einkommen- und
Körperschaftsteuer diskutiert, um die Steuerautonomie der Bundesländer zu erhöhen.
Die dazu erforderliche Senkung der bundeseinheitlichen Steuersätze führt bei aufkom-
mensneutralen Zuschlagssätzen im Zusammenspiel mit den Unterschieden in der län-
derspezifischen Finanzkraft zu deutlich höheren Zuschlägen der finanzschwachen Bun-
desländer. Diese Arbeit stellt die Gründe für die Benachteiligung dieser Länder durch
die Mechanismen des Länderfinanzausgleichs (LFA) dar. Zudem werden Optionen dis-
kutiert, diese Benachteiligungen zu vermeiden. So führt das vorgeschlagene Neutra-
lisierungsverfahren zu einem homogenen Zuschlagssatz, der das bisherige Finanzniveau
nach LFA wiederherstellt. Das für die Grunderwerbsteuerautonomie genutzte Normie-
rungsverfahren weist dagegen einige Mängel auf, die zu Fehlanreizen bei der Zuschlags-
satzbestimmung führen könnten.
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514 Tony Mudrack

1. Einleitung

Eine Reform der überwiegend zentral koordinierten Besteuerungsstrukturen
auf Länderebene wird bereits seit mehreren Jahren kontrovers thematisiert. So
war die Debatte um eine deutliche Erhöhung der Steuerautonomie auch Be-
standteil der beiden zurückliegenden Föderalismuskommissionen. Bereits in
der Föderalismusreform aus dem Jahr 2006 wurde den Ländern eine Steuer-
satzautonomie auf die Grunderwerbsteuer zugesprochen. Allerdings orientiert
sich die Grunderwerbsteuer als Verkehrsteuer an den Geschäftsvorfällen auf
dem Immobiliensektor, der unter anderem durch die konjunkturelle Volatilität
beeinflusst wird. Somit unterliegt die Grunderwerbsteuer – ähnlich zur Ge-
werbesteuerproblematik auf kommunaler Ebene – einer hohen Konjunktur-
abhängigkeit.1

Aufgrund dieser Defizite kam die Thematik ,Steuerautonomie auf Länder-
ebene‘ auch in den Debatten zur Föderalismusreform II wiederum zur Spra-
che. Wie bereits in den Jahren zuvor wurde hierbei über die Umsetzung eines
länderspezifischen Zuschlagsmodells auf die Einkommen- und Körperschaft-
steuer diskutiert. Das Zuschlagsmodell böte angesichts der einheitlichen
Regelungen zur Bestimmung der Bemessungsgrundlage die Voraussetzungen
einer sinnvollen Äquivalenzsteuer, bei der die lokale Steuerbelastung einfach
zwischen den Ländern verglichen werden kann. Angesichts der neuen Schul-
denbremse und des damit einhergehenden strukturellen Verschuldungsver-
botes der Länder ab dem Jahr 2020 wird zudem ein künftiges Problem ge-
schürt: Der äußerst geringe Autonomiegrad der Länder zur Beeinflussung der
eigenen Einnahmen lässt lediglich eine Anpassung der Ausgaben an die er-
zielten Einnahmen zu.2 Gleichwohl erfolgt die Anpassung der Länderhaus-
halte an eine konsolidierte Finanzpolitik für das Jahr 2020 bereits ab 2011,
so dass bereits gegenwärtig eine adäquate Lösung dieses Problems erforder-
lich ist.3

Da jedoch die Länderausgaben zumeist nicht kurzfristiger bzw. flexibler
Natur sind, kann auf Schwankungen der Einnahmen ab dem Jahr 2011 nur ein-
geschränkt mit Ausgabenanpassungen reagiert werden. In einigen Bereichen
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1 Die Schwankungen können beispielsweise mithilfe der Analyse von Variationskoef-
fizienten der pro Kopf Aufkommen verschiedener Steuerarten dokumentiert werden. So
weist das pro Kopf Grunderwerbsteueraufkommen einen ähnlich hohen Variationskoef-
fizienten auf wie das pro Kopf Gewerbesteueraufkommen, das bereits als hochvolatil
anerkannt ist.

2 Vgl. Art. 109 Abs. 3 GG. Dagegen obliegt dem Bund gemäß Art. 109 Abs. 3 i.V. m.
Art. 115 Abs. 2 GG zumindest ein marginaler struktureller Verschuldungsspielraum
von 0,35 Prozent des nominalen BIP.

3 Die notwendige Konsolidierung erfolgt für Länder mit prekären Finanzhaushalten
(Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) mithilfe von zu-
sätzlichen Zuweisungen des Bundes. Diese Mittel sind auf den Integrationszeitraum der
Schuldenbremse zwischen 2011 und 2019 begrenzt.
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werden die Länderausgaben zudem häufig durch Bundesrecht, aber auch durch
EU-Programme und Mischfinanzierungstatbestände zwischen Bund und Län-
dern so fixiert, dass in Anbetracht der Schuldenbremse nur eine Erhöhung der
länderspezifischen Steuerautonomie diesem Konflikt entgegenwirken könnte.4

Erst eine weitgehende Flexibilisierung der Länderausgaben oder entsprechen-
de Kompensationszahlungen bei Einnahmenschwankungen würden dem Be-
darf der Länder nach einem signifikanten Steuerautonomiegrad reduzieren.
Allerdings besteht hier die Frage der Realisierbarkeit.

Darüber hinaus ergeben sich für ein derartiges Zuschlagsmodell noch wei-
tere Anwendungsgebiete. Im Zuge der erneuten Einberufung der Kommission
zur Neuordnung der Gemeindefinanzen wird wiederum über die Umsetzung
eines ähnlichen Modells als Ersatz für die Gewerbesteuer diskutiert. Die sich
hieraus ergebenden Probleme und Defizite sowie die in dieser Arbeit vor-
gestellten Implementierungsoptionen können entsprechend auf die Gemeinde-
besteuerung übertragen werden.

In erster Linie diskutiert diese Arbeit die empirischen Konsequenzen eines
Zuschlagsmodells auf die länderspezifische Einkommen- und Körperschaft-
steuer. Kapitel zwei geht auf die bisherigen Diskussionsgrundlagen insbeson-
dere aus den Föderalismuskommissionen ein. Kapitel drei stellt gemäß den
bisherigen Vorstellungen zur Implementierung eines Zuschlagsmodells kurz
die Funktionsweise zur Reduktion der bundeseinheitlichen Einkommen- und
Körperschaftsteuersätze dar. Auf die reduzierten Steueraufkommen können
die Bundesländer anschließend eigene spezifische Zuschlagssätze erheben.
Allerdings scheiterte das Zuschlagsmodell nach dieser Grundvariante in bei-
den Föderalismuskommissionen angesichts der zu erwartenden Unterschiede
in den länderspezifischen Zuschlagssätzen. Insbesondere die finanzschwachen
Bundesländer wären womöglich durch ein Zuschlagsmodell benachteiligt und
müssten ihre knappen eigenen Steuereinnahmen durch überdurchschnittliche
Zuschlagssätze steigern. Kapitel vier analysiert, warum ein Zuschlagsmodell
ohne entsprechende Gegenmaßnahmen in den finanzschwachen Ländern zu-
nehmend nachteilig wirken könnte. In diesem Zusammenhang wird die Funk-
tionsweise des bundesdeutschen Länderfinanzausgleichs (LFA) dargestellt, der
aufgrund seiner Mechanismen durch die Absenkung der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuersätze gravierende Umverteilungseffekte erzeugt. Diese Effekte
liegen sowohl in horizontaler Form – also zwischen den Bundesländern – als
auch in vertikaler Form zwischen den Bundesländern und dem Bund vor. Im
anschließenden Kapitel fünf werden die Zuschlagssätze nach dem Vorschlag
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4 Seitz (2008b) sieht eine hohe Starrheit der Länderausgaben in einzelnen Aufgaben-
bereichen mit einem Starrheitsgrad von 91,9 Prozent (Wissenschaft, Forschung, Ent-
wicklung außerhalb von Hochschulen). Eine allgemein geringe Flexibilität der Landes-
ausgaben attestieren Bofinger / Lenk / Schneider (2008) für den Sächsischen Landes-
haushalt in ihrem Gutachten im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.130.4.513 | Generated on 2024-11-24 03:10:22



516 Tony Mudrack

von Seitz (2008a) berechnet, in dem die Länder nach einer Absenkung der
bundeseinheitlichen Steuersätze das bisherige Finanzniveau nach LFA über
den Zuschlagssatz wiederherstellen. Seitz (2008a) verzichtet jedoch in seinen
Ausführungen auf die Analyse geeigneter Gegenmaßen zur Neutralisierung
der ermittelten Umverteilungseffekte.

Dieses Manko wird in Kapitel sechs aufgegriffen. Hier führen verschiedene
Optionen zu einer Minimierung der Verzerrungen innerhalb des LFA und
somit zu ,gesunden‘ Voraussetzungen eines Zuschlagsmodells auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer. In diesem Rahmen werden Vergleiche zur
Grunderwerbsteuerautonomie gezogen, die über ein alternatives Normierungs-
verfahren versucht, ähnliche Umverteilungen innerhalb des LFA zu beseitigen.
Allerdings weist das Normierungsverfahren einige Mängel auf, die in Kapitel
sechs quantifiziert werden. Die Gegenüberstellung der maßgeblichen Resul-
tate erfolgt im abschließenden Fazit.

2. Bisherige Diskussion

Im Gegensatz zur Grunderwerbsteuer als Verkehrsteuer bei Immobilien-
geschäften belastet ein Zuschlagsmodell klassische Produktionsfaktoren mo-
biler und immobiler Art. Dies birgt die für ein Zuschlagsmodell die Gefahr
fiskalischer Externalitäten durch ineffizient niedrige Steuersätze.5 Diese In-
effizienz ist insbesondere bei einer Steuerautonomie auf mobile Faktoren
gegeben, da die Steuerpflichtigen sensibler auf die Steuerbelastung als auf
die hieraus bereitgestellten öffentlichen Güter reagieren. Unter ungünstigen
Umständen besteht sogar die Möglichkeit eines ,race to the bottom‘ der
Steuersätze. Angesichts knapper Kassen ist ein weiterer wettbewerbsbedingter
Einbruch der Steuereinnahmen kaum zu bewältigen. So argumentiert auch das
Bundesministerium der Finanzen die Ergebnisse der Föderalismuskommission
I aus dem Jahr 2006:6

„Die Grunderwerbsteuer eignet sich von den Ländersteuern deshalb in besonderem
Maße für eine Übertragung der Steuersatzautonomie, weil eine Steuerausweichung
aufgrund der Immobilität von Grundstücken faktisch unmöglich ist. Ein ruinöser
Steuersenkungswettlauf unter den Ländern ist deshalb nicht zu befürchten.“

Jedoch muss eingeschränkt werden, dass bis dato ein Steuersenkungswett-
lauf empirisch nicht nachzuweisen ist (Schulze / Ursprung, 1999). Um den-
noch diese Eventualität zu vermeiden, schlägt Seitz (2008a) für ein Länder-
zuschlagsmodell die Begrenzung der Zuschlagssätze nach oben bzw. unten
vor, um einen ruinösen Steuersatzsenkungswettlauf zu begrenzen. In ähnlicher
Weise argumentiert auch Deubel (2007), der Mindeststeuersätze fordert. Den
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5 Vgl. Zodrow / Mieszkowski (1986).
6 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2006, 88).
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horizontalen Externalitäten hinsichtlich ineffizient niedriger Steuersätze ste-
hen jedoch auch vertikale Externalitäten durch den Länderfinanzausgleich
entgegen. Der Finanzausgleich begünstigt ineffizient hohe Steuersätze, da ein
Rückgang der Bemessungsgrundlage infolge höherer Steuersätze durch die
Nivellierungsmechanismen der Finanzausgleichssysteme auf Länder- sowie
Gemeindeebene zum Teil austariert wird.7 Der Gesamteffekt beider Externa-
litätswirkungen in einer Steuerautonomie auf unter anderem mobile Faktoren
ist daher unbestimmt.

Konrad (2007) befürchtet trotz der Einsparungen im Personalbereich der
Finanzverwaltung und einer verbesserten Standortpolitik für Unternehmen
aufgrund der Mobilität von Einwohnern und Unternehmen innerhalb Deutsch-
lands kaum zu prognostizierende Wechselwirkungen einer Steuerautonomie
über die Zuschlagssätze. Indessen sehen Seitz (2008a) und Fuest (2007) nur
geringe Rückkopplungen auf die Mobilität von Einwohnern zwischen Bundes-
ländern. So fallen nach Seitz (2008a) die Mobilitätskosten bei Wanderungen
zwischen Bundesländern deutlich höher aus als bei interkommunaler Mobili-
tät.8 Dieser Effekt lässt sich ebenfalls für den Mobilitätsvergleich zwischen
den Schweizer Kantonen bzw. den Schweizer Kommunen nachvollziehen.9

Daher dürften die Externalitäten einer Steuerautonomie, die aufgrund der
Mobilität von Besteuerungsfaktoren entstehen, geringer ausgeprägt sein und
sich in erster Linie auf Kapitalwanderungen im Rahmen Unternehmensbe-
steuerung beschränken.

Die Einführung der Schuldenbremse erfordert jedoch dringende Anpas-
sungsmaßnahmen für das föderale System Deutschlands. So sollte auch das
Zuschlagssystem trotz aller Bedenken und Fürsprachen erneut in die Über-
legungen eingehen, damit die Abhängigkeit der Länder von den fixierten
Steuereinnahmen gelöst werden kann. Die Grunderwerbsteuer kommt diesem
Bedürfnis nur höchst unzureichend entgegen. Erforderlich ist eine länder-
eigene Steuerbasis, die einen relevanten Beitrag zum Länderhaushalt leistet
und möglichst einfach in das bisherige bestehende System eingebettet werden
kann.

3. Vorgehensweise zur Steuersatzreduzierung

Die Senkung des Körperschaftsteuersatzes ist vergleichsweise leicht, da seit
der Steuerreform 2000 ein einheitlicher linearer Körperschaftsteuersatz von
25 Prozent gilt. Dieser Körperschaftsteuersatz wurde im Rahmen des Unter-
nehmensteuerreformgesetzes von 2008 auf 15 Prozent abgesenkt. Der lineare
Steuersatz kann somit um den entsprechenden Faktor gekürzt werden. Der
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7 Vgl. Büttner (2006), Köthenburger (2002).
8 Vgl. Büttner (2007).
9 Vgl. Feld (2000).
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reduzierte Körperschaftsteuersatz berechnet sich über den Reduktionsfaktor �
und den bisherigen, nicht reduzierten Körperschaftsteuersatz sKSt mit

�1 � ��sKSt �

Eine Reduktion um fünf Prozent führt daher zu einem neuen Körperschaft-
steuersatz von 14,25 Prozent. Aufwändiger stellt sich die Reduzierung des
Einkommensteuersatzes dar, da natürliche Personen mit einem progressiven
Einkommensteuertarifverlauf belastet werden. Hierfür müssten die steigenden
bzw. konstanten Grenzsteuersätze, über die der progressive Verlauf realisiert
wird, um den festgelegten Reduktionsfaktor proportional vermindert werden.
Analog zum Körperschaftsteuersatz reduzieren sich die Grenzsteuersätze sESt

um den Faktor �:
�1 � ��sESt �

Für eine proportionale Reduzierung des Tarifs um fünf Prozent beträgt der
minimale Grenzsteuersatz im Jahr 2009 13,3 Prozent (sESt � 14 Prozent). Die
folgenden Grenzsteuersätze sind daraufhin bis zu einem Spitzensteuersatz von
42,75 Prozent (sESt � 45 Prozent) entsprechend anzupassen. Hierdurch sinkt
die individuelle Einkommensteuerbelastung um diesen Reduktionsfaktor. Die
verringerten individuellen Einkommensteuerbelastungen führen entsprechend
zu einer Reduzierung des gesamten Einkommensteueraufkommens um den
gewählten Faktor.

Der Tarifverlauf für eine Senkung der Grenzsteuersätze von Einkommen-
und Körperschaftsteuer um fünf Prozent für das Jahr 2009 wird in Abbildung 1
skizziert.

Im Umkehrschluss heißt dies: Für eine empirische Simulation des Zu-
schlagsmodells auf Länderebene sinken nicht nur die Individualabgaben von
Einkommen- und Körperschaftsteuer um diesen Faktor sondern ebenfalls das
gesamte Aufkommen beider Steuern:

�1 � ��EStindividuell � �1 � ��EStgesamt �

In einer möglichen Übergangsphase könnten sowohl die Lohnsteuer, die Ab-
geltungsteuer als auch die Einkommen- und Körperschaftsteuervorauszahlun-
gen an diesen niedrigeren Steuertarif angepasst werden, um eine reibungslose
Integration zu gewährleisten. Da die Länderzuschläge nicht dem Solidaritäts-
zuschlag unterliegen sollten, müsste der Solidaritätszuschlag ebenfalls nach
oben angepasst werden, um Aufkommensneutralität für den Bund zu sichern.
Bei einer Reduktion der Einkommen- und Körperschaftsteuersätze um fünf
Prozent müsste demnach der Solidaritätszuschlag von salt

Soli � 5,5 Prozent auf
sneu
Soli � 5,79 Prozent steigen:

sneu
Soli �

salt
Soli

�1 � �� �
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Quelle: eigene Darstellung.

Abbildung 1: Grenzsteuertarifverlauf von Einkommen- und Körperschaftsteuer
bei einer Senkung um 5% für 2009

4. Funktionsweise des LFA und
Auswirkungen der Steuersatzsenkungen

Grundsätzlich sollten die Zuschlagssatzeinnahmen der Bundesländer nicht in
den Länderfinanzausgleich einfließen, damit angesichts der differierenden Zu-
schlagssätze keine Verzerrungen auftreten. Andernfalls würden die Zuschlags-
einnahmen zum Teil den Nivellierungsmechanismen des Finanzausgleichs zum
Opfer fallen. Bei der Festlegung der Zuschlagssatzhöhe ist ein derartiger Effekt
nur aufwändig zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden die regionalen
Steuereinnahmen mit Steuersatzautonomie (Grunderwerbsteuer auf Länder-
ebene, Realsteuern auf Gemeindeebene) nie vollkommen in den Finanzaus-
gleich einbezogen, um derartige Verzerrungen zu vermeiden.

Das Zusammenspiel von fehlender Integration der Zuschlagseinnahmen und
Absenkung der bundeseinheitlichen Einkommen- und Körperschaftsteuersätze
führt jedoch zu nachhaltigen Reaktionen auf die Transferleistungen des Län-
derfinanzausgleichs, sofern keine geeigneten Gegenmaßnahmen in das Zu-
schlagssystem implementiert werden. Die entsprechenden Auswirkungen wer-
den im Folgenden dargestellt:10
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4.1 1. Stufe: Umsatzsteuervorwegausgleich

Bereits auf der ersten Stufe – der Umsatzsteuervorwegverteilung – sinken
die Zuweisungen für die finanzschwachen Bundesländer. Der Grund ist einfach
nachzuvollziehen: Das Finanzausgleichsgesetz FAG sieht eine Nivellierung der
länderspezifischen Einnahmen durch die Allokation des Länderanteils an der
Umsatzsteuer vor. So werden die Umsatzsteuerergänzungsanteile I (UEA I)
gemäß § 2 Abs. 1 FAG über einen mehrstufigen Grenzausgleich an ausschließ-
lich finanzschwache Bundesländer verteilt.11 Die Nivellierung bemisst sich
hier am bundesdurchschnittlichen Finanzkraftniveau. Begrenzt wird die erste
Nivellierung über die UEA I auf maximal 25 Prozent des Umsatzsteueranteils.
Aufgrund des fixierten Grenzausgleichstarifs der Finanzkraft werden diese
25 Prozent allerdings selten ausgenutzt. Die nach den UEA I verbleibenden
Umsatzsteuereinnahmen werden im Rahmen der Umsatzsteuerergänzungsan-
teile II (UEA II) homogen pro Kopf auf alle Bundesländer verteilt.12

Bereits auf dieser ersten Stufe sind durch die Absenkung der Steuersätze
Reaktionen auf die nivellierenden UEA I zu beobachten. Durch die Reduzie-
rung der Steueraufkommen sinkt das auszugleichende Niveau für die UEA I,
so dass trotz konstantem Nivellierungsgrades die Einnahmen aus den UEA I
für die finanzschwachen Bundesländer absolut zurückgehen. Die nunmehr
verbleibenden Mittel werden über die UEA II gleichermaßen pro Kopf zur
Verfügung gestellt. Der sich hieraus ergebende Saldo zwischen sinkenden
UEA I und zunehmenden UEA II ist bis auf wenige Ausnahmen für die fi-
nanzschwachen Bundesländer grundsätzlich negativ. Dagegen profitieren ins-
besondere die finanz- und einwohnerstarken Bundesländer von der geringeren
Mittelverwendung im Rahmen der UEA I. Über die UEA II erhalten diese
Länder zum Teil deutlich höhere Einnahmen.

4.2 2. Stufe: Horizontaler Finanzausgleich

Trotz der Integration der Umsatzsteuerergänzungsanteile in die Finanzkraft
des horizontalen LFA sind eindeutige Parallelen zu den Auswirkungen des
Zuschlagsmodells zwischen der Umsatzsteuervorwegverteilung und dem hori-
zontalen Finanzausgleich zu erkennen. Auf der zweiten Stufe findet der eigent-
liche horizontale Ausgleich zwischen den Ländern statt. Über einen mehrstufi-
gen symmetrischen Grenzausgleichstarif werden die Forderungen der Nehmer-
länder mit den Transferverpflichtungen der Geberländer gegenübergestellt.13
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10 Die folgende Darstellung des Länderfinanzausgleichs orientiert sich an den aktuell
bestehenden Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) mit der erstmaligen An-
wendung im Jahr 2005.

11 Vgl. § 2 Abs. 1 FAG.
12 Vgl. § 2 Abs. 2 FAG.
13 Vgl. § 10 Abs. 1 FAG.

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.130.4.513 | Generated on 2024-11-24 03:10:22



Länderzuschläge auf die lokale Einkommen- und Körperschaftsteuer 521

Nehmerländer sind im Allgemeinen finanzschwache Bundesländer, deren Fi-
nanzkraft unter der sogenannten Ausgleichsmesszahl liegt – also der Zahl, die
exakt den pro Kopf Bundesdurchschnitt ergibt.14 Zu Abweichungen führen
hierbei das Prämienmodell, das ein überdurchschnittliches Steuerwachstum
innerhalb des LFA freistellt, sowie die Einwohnerveredlung für die Stadtstaa-
ten und für die Bundesländer mit geringer Einwohnerdichte auf deutlich ge-
ringerem Niveau.15 Die Einwohnerveredlung erhöht fiktiv die Einwohnerzahl
von Bundesländern mit hoher bzw. niedriger Einwohnerdichte, um deren über-
durchschnittlichen pro Kopf Ausgabenbedarf annähernd zu kompensieren.

Auch auf dieser Stufe führt die Absenkung der Einkommen- und Körper-
schaftsteuersätze zu einer Reduktion des auszugleichenden Finanzkraftniveaus,
so dass trotz fixierter Nivellierungssätze des FAG die Transferansprüche der
finanzschwachen Bundesländer absolut sinken. Profiteure sind wiederum die
finanzstarken Bundesländer durch geringere Transferverpflichtungen.

4.3 3. Stufe: Nivellierende allgemeine
Bundesergänzungszuweisungen (ehemals FehlBEZ)

Ein weiterer Effekt tritt auf der dritten Stufe des LFA auf. Hier wird die
Finanzkraft der finanzschwachen Bundesländer durch nivellierende Bundes-
ergänzungszuweisungen weiter an den Bundesdurchschnitt angehoben. Die
Differenz zwischen länderspezifischen Finanzkraft und dem bundesdurch-
schnittlichen Niveau wird bis zu einem Verhältnis beider Größen von 99,5 Pro-
zent zu jeweils 77,5 Prozent geschlossen.16 Hier wirkt die Reduzierung des
bundesdurchschnittlichen Finanzkraftniveaus analog zu den vorangehenden
Mechanismen auf die Zuweisungsbeträge des Bundes an die finanzschwachen
Länder. Während in den vorangegangenen Nivellierungsschritten jeweils die
finanzstarken Bundesländer profitieren konnten, zieht im Rahmen der allge-
meinen BEZ nunmehr der Bund finanzielle Vorteile aus einer Reduktion der
Einkommen- und Körperschaftsteuersätze. Da die finanzstarken Bundesländer
auf dieser Nivellierungsstufe weder Mittel empfangen noch abgeben müssen,
gehen hier keinerlei Effekte auf ihre Einnahmen aus.

4.4 4. Stufe: Weitere Bundesergänzungszuweisungen

Lediglich auf der letzten Stufe des LFA – der Verteilung der weiteren Bun-
desergänzungszuweisungen insbesondere im Rahmen des Solidarpaktes II –
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14 Vgl. Definition Finanzkraft und Ausgleichsmesszahl § 6 FAG.
15 Vgl. § 9 Abs. 2 und 3 FAG. Die Ausgestaltung des Prämienmodells erfolgt detail-

liert in § 7 Abs. 3 FAG.
16 Vgl. § 11 Abs. 2 FAG.
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sind keine Auswirkungen des Zuschlagsmodells zu beobachten. Auf dieser
letzten Stufe werden die Bundesmittel pauschal verteilt und unterliegen somit
keiner Nivellierung.17 Aus diesem Grund beeinflussen die geringeren Einkom-
men- und Körperschaftsteueraufkommen die auf dieser Stufe erzielten Ein-
nahmen nicht. Allerdings ist ein großer Teil dieser Finanzmittel auf das Jahr
2019 zum Ende des Solidarpaktes II begrenzt und stellt somit keinen konstan-
ten Einnahmefaktor in den betreffenden Ländern dar.

5. Simulation einer fiktiven Implementierung im Jahr 2007

Im Folgenden wird eine fiktive Umsetzung des Zuschlagsmodells bei einer
Absenkung der bundeseinheitlichen Steuersätze um fünf Prozent simuliert.
Hierbei soll der Frage nachgegangen werden, welche empirischen Auswirkun-
gen von der Steuersatzreduktion auf die einzelnen Länder ausgehen, sofern
keine geeigneten Gegenmaßnahmen implementiert werden.

Die Berechnungen und hieraus ermittelten Ergebnisse entstammen einer
eigenen Finanzausgleichssimulation, in der Finanzdaten der Ländersteuer-
haushalte sowie Daten des Statistischen Bundesamtes einfließen. Damit gehen
auch Sondereffekte der Einwohnerveredlung sowie des Prämienmodells ein,
um eine konkrete Simulation des betreffenden Jahres bzw. des betreffenden
Landes zu gewährleisten.18

5.1 Quantitative Auswirkungen der Steuersatzreduzierung
auf die einzelnen Transferstufen des LFA

Abbildung 2 stellt die einzelnen Transferveränderungen der Bundesländer
im Rahmen einer Reduzierung der Einkommen- und Körperschaftsteuersätze
um fünf Prozent gegenüber.

Durch die Reduzierung der Einkommen- und Körperschaftsteuer werden so-
mit vorrangig die extrem finanzschwachen Bundesländer – also insbesondere
die ostdeutschen Länder – benachteiligt. In Ostdeutschland treten Verluste zwi-
schen 131 Mio. Euro (Mecklenburg-Vorpommern) und 301 Mio. Euro (Sach-
sen) auf. Auch Berlin realisiert Transferverluste im Jahr 2007 von 219 Mio.
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17 Vgl. § 11 Abs. 3, 3a und 4 FAG.
18 In diesem Zusammenhang sind ebenfalls alternative Ergebnisprojektionen mit der

Integrierung weiterer Simulationsjahre sowie einer Veränderung der Steuersatzreduktion
problemlos möglich. Allerdings muss eingestanden werden, dass auch in alternativen
Simulationszeiträumen die aktuellen Relationen zwischen den Bundesländern weitge-
hend bestehen bleiben. Mögliche Veränderungen zwischen absoluten Einnahmewerten
führen aufgrund annähernd konstanter Steuerkraftunterschiede zwischen den Bundes-
ländern zu lediglich marginalen Veränderungen in den berechneten Zuschlagssätzen.
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Euro. Die Transferverluste der finanzschwachen Flächenländer West (FFW)
fallen weniger stark ins Gewicht, da sich hier unter anderem oftmals ein posi-
tiver Saldo zwischen den sinkenden UEA I und zunehmenden UEA II ergibt.
So erzielen die FFW lediglich Gesamtverluste zwischen 19 Mio. Euro (Saar-
land) und 128 Mio. Euro (Niedersachsen). Vollkommen gegensätzlich stellt
sich die Situation in den finanzstarken Bundesländern dar. Diese verfügen auf-
grund der Steuersatzreduzierung über transferbedingte Mehreinnahmen zwi-
schen 283 Mio. Euro (Hessen) und 320 Mio. Euro (Bayern). Auch Nordrhein-
Westfalen gewinnt aufgrund der Steuersatzsenkung eine Gesamtsumme von
238 Mio. Euro hinzu.

Quelle: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium, Statistisches Bundesamt.

Abbildung 2: Veränderung der Ausgleichstransfers auf den jeweiligen
Stufen des Länderfinanzausgleichs durch eine Reduzierung der Einkommen-

und Körperschaftsteuersätze um 5% für 2007

Demnach führt die reine Reduzierung der Einkommen- und Körperschaft-
steuersätze zu massiven Umverteilungseffekten innerhalb des Finanzaus-
gleichs. Diese Effekte benachteiligen die finanzschwachen Bundesländer –
insbesondere in Ostdeutschland. Daher sind geeignete Instrumente zu prüfen,
die ein Zuschlagsmodell mit einer Reduzierung der bundeseinheitlichen Steu-
ersätze ermöglichen und zugleich die finanzschwachen Bundesländer nicht in
ihren Einnahmen beschneiden.
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5.2 Ermittlung der Zuschlagssätze

Der folgende Abschnitt berechnet die Zuschlagssätze modellexemplarisch
für eine Absenkung der Steuersätze um fünf Prozent für das Jahr 2007. Die
ermittelten Zuschlagssätze realisieren Aufkommensneutralität für jedes Land
und gleichen die aufgezeigten Verluste aus der Einkommen- und Körper-
schaftsteuerreduzierung sowie die zuvor dargestellten Umverteilungsverluste
so aus, dass das bisherige Finanzniveau nach LFA realisiert wird. Mögliche
Abweichungen von diesem berechneten Zuschlagssatz deuten daher auf einen
höheren bzw. niedrigeren Finanzbedarf als bisher durch den Länderfinanzaus-
gleich gewährt wird.

Die zuvor aufgezeigten Transferverluste und Zugewinne üben entscheidenden
Einfluss auf die jeweilige Zuschlagshöhe aus. Die pauschalen Bundesergän-
zungszuweisungen gemäß § 11 Abs. 3 bis 4 FAG gehen angesichts ihres tem-
porären Charakters nicht in die Berechnungen ein. Sie mögen sich zwar derzeit
noch auf das zu erwartende Zuschlagssatzniveau vorrangig der ostdeutschen
Bundesländer sowie Berlins auswirken; jedoch würde die Abschmelzung der
Mittel aus dem Solidarpakt II zu einer steuerkraftabhängigen Anpassungsbe-
wegung der betreffenden Zuschlagssätze führen. Ferner werden diese Mittel über
feste Verteilungsschlüssel verschiedenen Bundesländern zugeteilt, so dass von
der Steuersatzreduktion keine Effekte auf die pauschalen BEZ ausgehen können.

Abbildung 3 stellt die einzelnen Zuschlagssätze für eine Absenkung der
Steuersätze um fünf Prozent gegenüber. Zusätzlich fließt in Abbildung 3 der
jeweilige bundesdurchschnittliche Zuschlagssatz als waagerechte Linie ein.

Der bundesdurchschnittliche Zuschlagssatz von 5,35 Prozent spiegelt den
notwendigen Zuschlagssatz wider, der die Differenz zwischen reduzierten und
bisherigen Einkommen- und Körperschaftsteueraufkommen schließt. Daher
wird dieser nicht von den individuellen Transfers zwischen den Ländern be-
einflusst. Gleichwohl wirken sich die vertikalen Effekte in Form der allgemei-
nen BEZ auf die Höhe des bundesdurchschnittlichen Zuschlagssatzes aus.
Würden die vertikalen BEZ-Effekte bei Berechnung der Zuschlagssätze elimi-
niert, so ergäbe sich ein bundesdurchschnittlicher Zuschlagssatz von 5,26 Pro-
zent. Dieser Steuersatz kann einfach berechnet werden als

�1 � ��KESt � �Bund�1 � ��KESt � KESt �

Die linke Seite der Gleichung bildet das um den Faktor � reduzierte Auf-
kommen von Einkommen- und Körperschaftsteuer KESt ab. Das reduzierte
Aufkommen wird zusätzlich über den bundesdurchschnittlichen Zuschlagssatz
�Bund so geschlossen, dass sich exakt das bisherige Aufkommen KESt ergibt.
Somit beträgt der bundesdurchschnittliche Zuschlagssatz:

�Bund � �

1 � �
�
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Quelle: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium, Statistisches Bundesamt.

Abbildung 3: Zuschlagssätze bei Absenkung des Grenzsteuertarifverlaufs von
Einkommen- und Körperschaftsteuer um 5% für 2007,

bundesdurchschnittlicher Zuschlagssatz waagerechte Linie

Zu diesem bundesdurchschnittlichen Zuschlagssatz gesellen sich die bereits
aufgeführten Effekte der allg. BEZ-Reduzierung, so dass der Bundesdurch-
schnitt für diese Betrachtungen 5,35 Prozent beträgt. Demnach erheben alle
Bundesländer mit einem Zuschlagssatz über dem Bundesdurchschnitt eine
überdurchschnittliche Belastung und weisen im Allgemeinen ein unterdurch-
schnittliches Einkommen- und Körperschaftsteueraufkommen auf. So liegt ins-
besondere in den ostdeutschen Bundesländern ein überdurchschnittliches Zu-
schlagssatzniveau vor. Mecklenburg-Vorpommern weist mit 15,0 Prozent den
höchsten Zuschlagssatz auf. In den anderen ostdeutschen Bundesländern befin-
den sich die Zuschlagssätze nur geringfügig darunter.

Der niedrigste Zuschlagssatz wird in dem Bundesland mit den höchsten pro
Kopf Einkommen- und Körperschaftsteueraufkommen realisiert. Hierbei han-
delt es sich eigentlich um den Stadtstaat Hamburg, der allerdings aufgrund der
Einwohnerveredlungseffekte einen minimal höheren Zuschlagssatz erheben
würde als das Flächenland Hessen (3,9 Prozent Hessen bzw. 4,4 Prozent Ham-
burg). Daneben erheben auch die Flächenländer Baden-Württemberg, Bayern
sowie Nordrhein-Westfalen unterdurchschnittliche Zuschlagssätze. Die übrigen
westdeutschen Flächenländer Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie
Schleswig-Holstein gehören zu der Gruppe der finanzschwachen Flächenländer
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West (FFW), was sich unmittelbar in einem überdurchschnittlichen Zuschlags-
satz widerspiegelt. Für eine Absenkung der Einkommen- und Körperschaft-
steuersätze um fünf Prozent beträgt die Differenz zwischen höchstem und
niedrigstem Zuschlagssatz somit 11,0 Prozent.

Analoge Ergebnisse leitet auch Seitz (2008a, 21) ab, der aufgrund der hohen
Unterschiede in den länderspezifischen Zuschlagssätzen gravierende Nach-
teile einer Steuerautonomie sieht. Insbesondere die finanzschwachen Bundes-
länder müssten ohne Kompensation dieser Umverteilungseffekte des LFA über-
durchschnittliche Verluste hinnehmen. Dagegen gewinnen die finanzstarken
Länder aufgrund der Transfergewinne durch einen unterdurchschnittlichen
Zuschlagssatz hinzu. Zusätzlich zeigt der Vergleich der Ergebnisse mit Seitz
(2008a), dass eine Zunahme der Einkommen- und Körperschaftsteuerreduk-
tion die Differenzen zwischen den Zuschlagssätzen finanzstarker und finanz-
schwacher Bundesländer weiter aufbläht. So liegt bei Seitz die Zuschlagssatz-
spanne zwischen 8,1 Prozent (Hessen) und 24,3 Prozent (Mecklenburg-Vor-
pommern).19 Diese Spanne ist bei einer Reduktion von fünf Prozent entspre-
chend geringer ausgeprägt.

Eine reine Absenkung der Einkommen- und Körperschaftsteuersätze ohne
geeignete Gegenmaßnahmen führt angesichts der einhergehenden horizontalen
wie auch vertikalen Umverteilungseffekte zu hohen Unterschieden in den län-
derspezifischen Zuschlagssätzen, die eine Steuerautonomie auf Länderebene
massiv beschränken.

6. Simulation von Lösungsansätzen
zur Vermeidung nachteiliger Effekte

Um möglichst homogene Voraussetzungen für einen Ländersteuerwettbe-
werb zu bieten und gleichzeitig das Umverteilungsniveau des bisherigen Fi-
nanzausgleichs zu erhalten, verbleiben letztlich drei wirkungsvolle Gegenmaß-
nahmen:

a) Ergänzung des Zuschlagsmodells durch Bundeszuweisungen an bedürftige
Länder.

b) Neutralisierung der horizontalen und vertikalen Umverteilungseffekte in-
nerhalb des LFA.

c) Vollständige Reform des Länderfinanzausgleichs mit der Wahl alternativer
Bezugsgrößen.
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19 Die Berechnung bei Seitz (2008a) erfolgt allerdings basierend auf Daten der regio-
nalisierten Steuerschätzung.
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6.1 Zuschlagsmodell mit zusätzlichen Bundeszuweisungen

Bereits Büttner / Schwager (2003) verweisen in ihren Untersuchungen zur
Implementierung eines Zuschlagsmodells auf die Notwendigkeit von Bun-
deszuweisungen. Die Differenzen in den länderspezifischen Zuschlagssätzen
fallen auch hier – trotz alternativer Rechenmethoden – zu hoch aus, um eine
,gesunde‘ Steuerautonomie zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten.

Werden die Bundeszuweisungen entsprechend der Bedürftigkeit an Bundes-
länder mit Umverteilungsverlusten verteilt, ist eine Reduzierung des spezi-
fischen Zuschlagssatzes auf ein Niveau möglich, dass sich ohne Umvertei-
lungseffekte ergäbe. Für das Jahr 2007 wird auf diesem Weg ein gesamter
Zuweisungsbedarf von 1,36 Mrd. induziert. Die jeweiligen Zuweisungshöhen
werden in Abbildung 4 dargestellt.

Quelle: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium, Statistisches Bundesamt.

Abbildung 4: Allokation der Bundeszuweisungen in Abhängigkeit
der Transferverluste der Nehmerländer für 2007, Absenkung um 5%

Bei entsprechender Integration der Zusatzzuweisungen in den Haushalt der
finanzschwachen Bundesländer wird eine Konstellation gewährleistet, die über

den bisher ermittelten bundeseinheitlichen Zuschlagssatz von �Bund � �

1 � �
�

5,26 Prozent zum bisherigen Einnahmenniveau nach LFA führt. Allerdings be-
halten die finanzstarken Bundesländer in diesen Berechnungen die finanziel-
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len Vorteile aus den Umverteilungseffekten, wovon unmittelbar der lokale Zu-
schlagssatz profitiert und sich somit unter dem Niveau des bundeseinheit-
lichen Zuschlagssatzes von �Bund � 5,26 Prozent ansiedelt. Abbildung 5 stellt
die Zuschlagssätze der finanzstarken und finanzschwachen Bundesländer für
das Jahr 2007 gegenüber.

Quelle: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium, Statistisches Bundesamt.

Abbildung 5: Zuschlagssätze nach Verteilung der Bundeszuweisungen
an die bedürftigen Länder in 2007, Absenkung um 5%

Durch die Integration von Bundeszuweisungen in das Zuschlagssystem
kann die Benachteiligung der finanzschwachen Bundesländer beseitigt wer-
den. Allerdings führen pauschale Bundeszuweisungen zu Problemen hinsicht-
lich der tatsächlichen Bedürftigkeit. So wären nachhaltige Veränderungen der
Länderfinanzkraft und damit des Zuschlagssatzes ausschließlich über regel-
mäßige Anpassungen der Pauschalzuweisungen oder über die Ermittlung
einer durchschnittlichen Zuweisungshöhe zu berücksichtigen. Dem Jahr 2007
mit 1,36 Mrd. Euro steht ein Zuweisungsbedarf von 1,26 Mrd. Euro (2006)
bzw. von 1,18 Mrd. Euro (2005) gegenüber, sofern das Zuschlagsmodell in
den betreffenden Jahren einschließlich der Pauschalzuweisungen implemen-
tiert worden wäre. Damit ist die Höhe der zusätzlichen Bundeszuweisungen
massiv von der wirtschaftlichen Entwicklung in den Bundesländern abhängig
und müsste dementsprechend über verschiedene Leistungsindikatoren ermit-
telt werden.
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Daneben besteht die Frage in einer adäquaten Kompensation dieser Bundes-
zuweisungen durch die Bundesländer. Die Zuweisungskosten entstehen aus-
schließlich durch reine Umverteilungseffekte innerhalb des LFA, wodurch ins-
besondere die finanzstarken Bundesländer profitieren. Diese Zugewinne stel-
len zugleich Transferverluste der finanzschwachen Bundesländer und damit
die eigentlichen Zusatzkosten des Bundes dar. Eine etwaige Kompensation an
den Bund durch die finanzstarken Länder müsste daher gesondert geregelt
werden, sofern das System insgesamt aufkommensneutral aufgebaut werden
soll. Auch der Bund muss sich künftig den Restriktionen der Schuldenbremse
beugen und wird die zusätzliche Zuweisungsbelastung nicht aus eigenen Ein-
nahmen finanzieren wollen.

Aufgrund der vielen ungeklärten Probleme stellen Bundeszuweisungen eine
eher unbefriedigende Gegenmaßnahme dar, die Benachteiligungen der finanz-
schwachen Bundesländer zu eliminieren.

6.2 Zuschlagsmodell mit vollständiger Neutralisierung
der Umverteilungseffekte

Angesichts der einhergehenden Unsicherheiten von zusätzlichen Bundes-
zuweisungen besteht die grundsätzliche Frage darin, ob ausschließlich über
Zuweisungen eine ,gesunde‘ Steuerautonomie auf Länderebene initiiert wer-
den kann. Die zum Teil hohen Differenzen zwischen den einzelnen Zuschlags-
sätzen werden in erster Linie durch die horizontalen Umverteilungseffekte
und in zweiter Linie durch vertikale BEZ-Effekte bedingt, wodurch insbeson-
dere die finanzschwachen Bundesländer benachteiligt werden. Die Transfer-
gewinne finanzstarker Bundesländer sind ausschließlich den Mechanismen
des LFA zuzuschreiben. So böte sich eine pragmatische Korrektur dieser Um-
verteilungseffekte an, wie sie zum Teil bei der Grunderwerbsteuer oder auch
bei den Realsteuern auf Gemeindeebene praktiziert wird.

6.2.1 Berechnung der korrigierten Zuschlagssätze

Negative Umverteilungseffekte im Rahmen der Autonomie der Grunder-
werbsteuer bzw. der Realsteuern werden bisher über das Normierungsver-
fahren bereinigt.20 Die Verteilung des Aufkommens erfolgt hierbei über den
Anteil der lokalen Bemessungsrundlage an der Gesamtbemessungsgrundlage.
Dies könnte auch im Rahmen des Zuschlagsmodells praktiziert werden. Aller-
dings weist das Normierungsverfahren erhebliche Defizite auf, die an späterer
Stelle genauer analysiert werden.
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Daher erfolgt die Neutralisierung der Umverteilungseffekte über ein alter-
natives Verfahren. Die Problematik der Umverteilungseffekte ist ausschließ-
lich auf die Reduktion der Einkommen- und Körperschaftsteuersätze zurück-
zuführen. Aus diesem Grund sollten nicht die reduzierten sondern die vollwer-
tigen, nicht reduzierten Aufkommen von Einkommen- und Körperschaftsteuer
im Finanzausgleich berücksichtigt werden. Auf diese Weise sind die Umver-
teilungseffekte zu vermeiden, da sowohl das bisherige Transferniveau zwi-
schen den Ländern als auch zwischen Bund und finanzschwachen Ländern im
Rahmen der allgemeinen BEZ im gegenwärtigen Status Quo bestehen bleiben.
Hierdurch ist das Zuschlagsmodell ohne Umverteilungswirkungen sowie ohne
zusätzliche Kosten für den Bund zu implementieren.

Im Ergebnis gewährleistet die Neutralisierung der Umverteilungseffekte
einen aufkommensneutralen bundeseinheitlichen Zuschlagssatz von �Bund �
5,26 Prozent, der nunmehr von allen Bundesländern erhoben wird. Dies er-
möglicht einen homogenen Start in einen Ländersteuerwettbewerb – ohne
umverteilungsbedingte Benachteiligung der finanzschwachen Bundesländer.
Durch die Integration der bisherigen Transferzahlungen und der hierdurch
unveränderten Finanzmasse des LFA bleiben zudem die allgemeinen BEZ
des Bundes in ihrer bisherigen Höhe bestehen.

Die Homogenität der berechneten Zuschlagssätze unterstellt, dass die Bun-
desländer über den länderspezifischen Zuschlagssatz ihr bisheriges Einnah-
menniveau nach LFA realisieren. Nun besteht die berechtigte Frage, ob das
bisherige Einnahmenniveau zur Gewährleistung der Ausgabenverpflichtungen
ausreicht. Länder mit besonders hohen Ausgaben müssten diese unter Umstän-
den durch einen überdurchschnittlichen Zuschlagssatz refinanzieren. Benach-
teiligte wären in diesem Fall die steuerpflichtigen Bewohner des betroffenen
Bundeslandes. Allerdings ist gerade die Vergleichbarkeit der Wirtschaftlich-
keit einer öffentlichen Verwaltung zentraler Bestandteil eines aus der Steuer-
autonomie resultierenden Steuerwettbewerbs. Hieraus lassen sich Konsequen-
zen aus dem wirtschaftlichen Handeln der Landesregierungen ableiten, da ein
Zuschlagssatz über dem Bundesdurchschnitt entsprechend legitimiert werden
muss. Ähnlich sieht das auch Peffekoven (2006, 557), der sich von der Inte-
gration einer adäquaten Steuerautonomie eine automatisierte Kreditbegren-
zung der Länderhaushalte verspricht. So bedarf es einer soliden Finanzpolitik,
da kreditfinanzierte Mehrausgaben mit der Konsequenz späterer Steuererhö-
hungen gegenüber Bürgern und Unternehmen gerechtfertigt werden müssten.

Um die Wahrscheinlichkeit hoher Zuschlagssatzschwankungen noch weiter
zu minimieren, könnten die Vorschläge von Seitz (2008a) und Deubel (2007)
zur Begrenzung der Zuschlagshöhe Berücksichtigung finden.
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6.2.2 Neutralisierungsverfahren vs. Normierungsverfahren

Die Integrierung der vollwertigen, nicht reduzierten Aufkommen von Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer führen zu einer vollständigen Neutralisie-
rung der Umverteilungseffekte. Ausgehend von einem aufkommensneutralen
Zuschlagssatz von � � 5,26 Prozent gehen somit Mehreinnahmen durch eine
Anhebung des lokalen Länderzuschlags bzw. Mindereinnahmen durch eine
Zuschlagsreduzierung vollständig den Bundesländern selbst zu. Eine länder-
spezifische Änderung des Zuschlagssatzes beeinflusst somit nicht die Trans-
ferleistungen des LFA.

Dagegen führt eine mögliche Anwendung des in der Grunderwerbsteuer-
autonomie genutzten Normierungsverfahrens zu Verschiebungen der Transfer-
leistungen innerhalb des Finanzausgleichs. Das Normierungsverfahren vermag
im Gegensatz zum Neutralisierungsverfahren nicht die Zuschlagssatzunter-
schiede der Bundesländer im LFA vollkommen auszuschließen. So orientiert
sich das Normierungsverfahren am tatsächlich realisierten Istaufkommen.
Dieses Istaufkommen wird in Abhängigkeit des länderspezifischen Grund-
betragsanteils an der Summe der bundesweit erzielten Grundbeträge auf die
einzelnen Länder verteilt.21 Durch diese Maßnahme sollen Steuersatzunter-
schiede zwischen den Ländern für den Finanzausgleich bereinigt werden.22

Dass dies im Gegensatz zum vorgestellten Neutralisierungsverfahren je-
doch nicht gänzlich gelingt, wird durch folgenden Zusammenhang induziert:
Die Differenz zwischen der spezifischen Steuerkraft des lokalen Einkom-
men- und Körperschaftsteueraufkommens und der spezifischen Steuerkraft
der sonstigen in den Finanzausgleich einfließenden Einnahmen eines Bun-
deslandes bestimmt, inwiefern das Normierungsverfahren eine Veränderung
der gesamten ausgleichsrelevanten Steuerkraft für dieses Landes verursacht.23

Hierbei spiegelt die Steuerkraft jeweils das Verhältnis zwischen den betref-
fenden lokalen pro Kopf Steuereinnahmen und dem pro Kopf Bundesdurch-
schnitt wider.

SKLFA � SKEKSt � SKsonstig �

Sofern nun durch das Normierungsverfahren Einflüsse auf die ausgleichs-
relevante Steuerkraft ausgehen, verändern sich die Transferleistungen zwi-
schen den Ländern. Dies stünde dem Ziel einer Steuersatzbereinigung für den
Finanzausgleich entgegen.
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21 Der Grundbetrag einer Steuer ergibt sich durch die Division des lokalen Istauf-
kommens mit dem länderspezifischen Steuersatz.

22 Vgl. hierzu Grunderwerbsteuernormierung gemäß § 7 Abs. 1 FAG.
23 Unterstellt werden in diesem Zusammenhang keine bzw. äußerst marginale Verän-

derungen des Zuschlagssatzgrundbetrages.
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Eine formale Herleitung des Normierungsverfahrens bezüglich des Einflus-
ses auf die ausgleichsrelevante Steuerkraft führt dabei zu folgenden Erkennt-
nissen:24

1. Ist die Steuerkraft des lokalen Einkommen- und Körperschaftsteueraufkom-
mens eines Landes größer als die Steuerkraft der sonstigen Steuereinnah-
men des betreffenden Landes, steigt bei einer Anhebung des Zuschlags-
satzes die ausgleichsrelevante Steuerkraft. Die Transferzahlungen nehmen
somit zu (finanzstarke Länder) bzw. die Transferansprüche sinken (finanz-
schwache Länder).

2. Ist die Steuerkraft des lokalen Einkommen- und Körperschaftsteueraufkom-
mens eines Landes kleiner als die Steuerkraft der sonstigen Steuereinnah-
men des betreffenden Landes, sinkt bei einer Anhebung des Zuschlags-
satzes die ausgleichsrelevante Steuerkraft. Die Transferzahlungen nehmen
somit ab (finanzstarke Länder) bzw. die Transferansprüche steigen (finanz-
schwache Länder).

3. Ist die Steuerkraft des lokalen Einkommen- und Körperschaftsteueraufkom-
mens eines Landes identisch mit der Steuerkraft der sonstigen Steuerein-
nahmen des betreffenden Landes, bleibt die ausgleichsrelevante Steuerkraft
ebenfalls identisch.

4. Bei den Auswirkungen des Normierungsverfahrens auf die ausgleichsrele-
vante Steuerkraft ist es irrelevant, ob die Zuschlagssatzveränderung im be-
treffenden Land selbst oder in einem anderen Bundesland getätigt wird.

Eine Gegenüberstellung der Differenz von SKEKSt und SKsonstig für die erste
Stufe (Umsatzsteuervorwegverteilung) sowie für die zweite Stufe des LFA (ho-
rizontaler Finanzausgleich) zeigt die in Abbildung 6 dargestellten Ergebnisse
für das Jahr 2007.25 Hierbei berücksichtigt SKsonstig für die Umsatzsteuer-
vorwegverteilung sowohl die Ländersteuern als auch den Länderanteil an der
Gewerbesteuerumlage. Für den horizontalen Finanzausgleich auf zweiter Stufe
gehen in SKsonstig hingegen alle ausgleichsrelevanten Einnahmen abzüglich der
Prämienanrechnung sowie der Einkommen- und Körperschaftsteuereinnahmen
ein. Zusätzlich werden auf dieser Stufe zur Berechnung der Steuerkraft die
veredelten Einwohnergrößen der Stadtstaaten berücksichtigt. Die Steuerkraft
SKEKSt integriert dagegen stets die Einnahmen an der lokalen Einkommen- und
Körperschaftsteuer.

Eine positive Differenz spricht demnach für eine größere Steuerkraft des
Einkommen- und Körperschaftsteueraufkommens, so dass die ausgleichsrele-
vante Steuerkraft des betreffenden Landes bei einer Zuschlagssatzanhebung
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24 Die formale Herleitung erfolgt im Anhang.
25 Ausgangspunkt für den LFA stellt das Normierungsverfahren für ein Zuschlags-

modell mit einer Absenkung der bundeseinheitlichen Einkommen- und Körperschaft-
steuersätze um fünf Prozent dar.
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zunimmt. Dies betrifft gemäß Abbildung 6 im Allgemeinen die finanzstarken
Bundesländer. Hamburg stellt als Stadtstaat dagegen einen Sonderfall dar, da
die Differenz für die Umsatzsteuervorwegverteilung negativ und für den ho-
rizontalen Finanzausgleich positiv ist. Dagegen zeigen die finanzschwachen
Bundesländer einschließlich der Stadtstaaten Berlin und Bremen eine eindeu-
tige Tendenz. Aufgrund der durchgehend negativen Differenz führt eine Zu-
schlagssatzanhebung stets zu einer sinkenden ausgleichsrelevanten Steuerkraft
und damit zu höheren Transferansprüchen innerhalb des LFA.

Quelle: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium, Statistisches Bundesamt.

Abbildung 6: Differenz der Steuerkraft des lokalen Einkommen- und
Körperschaftsteueraufkommens sowie der sonstigen Steuereinnahmen für die

Umsatzsteuervorwegverteilung bzw. den horizontalen Finanzausgleich in 2007,
Absenkung um 5%

Inwieweit die durch eine Zuschlagssatzveränderung behaupteten Auswir-
kungen auch tatsächlich vorliegen, wird im folgenden Abschnitt empirisch
ermittelt. Unterstellt wird hierfür – ausgehend vom aufkommensneutralen
Zuschlagssatz von � � 5,26 Prozent – eine marginale Erhöhung des lokalen
Zuschlagssatzes, der unter Annahme eines unveränderten Grundbetrages ent-
sprechend in Mehreinnahmen von jeweils einem Euro resultiert. Dieses Vor-
gehen ermöglicht eine bessere Normierung zwischen den Ländern.

Während das Neutralisierungsverfahren unabhängig von den tatsächlichen
Zuschlagseinnahmen stets die vollwertigen, nicht reduzierten Aufkommen von
Einkommen- und Körperschaftsteuer in den Finanzausgleich integriert, bezieht
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534 Tony Mudrack

das Normierungsverfahren die Zuschlagseinnahmen ein, die sich nach der Nor-
mierung über den lokalen Grundbetrag ergeben. Abbildung 7 stellt den tatsäch-
lichen prozentualen Verbleib der zusätzlichen Zuschlagseinnahmen von einem
Euro nach Neutralisierungs- bzw. Normierungsverfahren dar.

Quelle: eigene Berechnungen, Daten: Bundesfinanzministerium, Statistisches Bundesamt.

Abbildung 7: Prozentualer Verbleib von zusätzlichen Zuschlagseinnahmen nach
LFA-Nivellierung bei konstantem Grundbetrag in 2007, Absenkung um 5%

Durch das Neutralisierungsverfahren bleiben die Mehreinnahmen stets in
voller Höhe erhalten. Für das Normierungsverfahren ergeben sich hingegen
differenzierte Entwicklungen. Die finanzstarken Bundesländer verzeichnen
lediglich einen prozentualen Verbleib der zusätzlichen Zuschlagseinnahmen
zwischen 96,9 Prozent (Bayern) und 99,5 Prozent (Hamburg). Dagegen gewin-
nen die finanzschwachen Bundesländer noch Einnahmen durch den LFA hin-
zu. Der prozentuale Verbleib beträgt für diese Länder zwischen 100,2 Prozent
(Saarland) und 102,9 Prozent (Sachsen).

Diese konträren Entwicklungen zeichnen sich im Vergleich der Differenzen
von SKEKSt und SKsonstig ab. Durch die Normierung werden finanzstarke Bun-
desländer weiter in ihrer ausgleichsrelevanten Steuerkraft gestärkt, während
finanzschwache Länder eine geringere Steuerkraft SKLFA erhalten. Dies führt
zu Verschiebungen der Transferleistungen zwischen den Ländern.

Insofern ist das Normierungsverfahren im Gegensatz zum Neutralisierungs-
verfahren nicht in der Lage, Zuschlagssatzveränderungen bei der Integration
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des Istaufkommens in den LFA gänzlich zu bereinigen. Hierdurch könnten ver-
mutlich Fehlanreize bei der Bestimmung des länderspezifischen Zuschlags-
satzes induziert werden. So neigen finanzschwache Bundesländer aufgrund
der Überkompensationswirkung des LFA zur Erhebung eines eher hohen Zu-
schlagssatzes, während in den finanzstarken Ländern ein eher niedriger Zu-
schlagssatz präferiert wird. Diese Fehlanreize könnten die steuerpolitische Dis-
krepanz zwischen beiden Ländergruppen zusätzlich verstärken, da insbeson-
dere in den ostdeutschen Bundesländern ein überdurchschnittlicher Zuschlags-
satz zunehmend negativ auf den wirtschaftlichen Aufholprozess wirken könnte.

6.3 Zuschlagsmodell bei einer umfassenden Reform des LFA

Eine weitere Option zur Implementierung eines Zuschlagsmodells ohne gra-
vierende Benachteiligungen einiger Länder bzw. Ländergruppen bietet allein
die umfassende Reform des Länderfinanzausgleichs. Insbesondere die An-
knüpfung an den länderspezifischen Steuereinnahmen führt zu den bereits
erläuterten Umverteilungseffekten. Wenn der Länderfinanzausgleich an alter-
nativen wirtschaftsbezogenen Größen ansetzt, sind derartige Umverteilungs-
effekte zu umgehen. Konzepte zur Reform eines Länderfinanzausgleichs
sehen eine Anknüpfung beispielsweise an der lokalen Bruttowertschöpfung
oder am Volkseinkommen und eben nicht an den Steuereinnahmen vor. Über
diesen Weg sind womöglich auch die anreizineffizienten Wirkungen des der-
zeitigen LFA zu lösen, in dem erzielte Mehreinnahmen durch die stufenweisen
Ausgleichsmechanismen zu hohen Anteilen verloren gehen.

Unter politischen Gesichtspunkten ist allerdings eine derartig umfassende
und gravierende Reform des Länderfinanzausgleichs nicht vor dem Jahr 2019
mit dem Auslaufen des Solidarpaktes II zu erwarten. Damit besteht immer
noch eine mehrjährige Differenz mit dem Ende des Solidarpaktes und der Ein-
führung der Schuldenbremse ab dem Haushaltsjahr 2011. Trotz der Über-
gangsfristen besteht bereits gegenwärtig der Zwang zu einer signifikanten
Erhöhung der Steuerautonomie. Werden nun noch diverse Übergangsmaß-
nahmen ab dem Jahr 2020 berücksichtigt, um die fiskalen Auswirkungen einer
umfassenden Reform des Finanzausgleichs auf die einzelnen Bundesländer zu
minimieren, könnte sich diese mehrjährige Zeitspanne zwischen Bedarf und
Umsetzung eines Zuschlagsmodells noch weiter ausdehnen.

Letztlich bleibt festzuhalten: Eine Reform des Länderfinanzausgleichs
könnte die dargestellten Umverteilungseffekte verhindern, indem der Aus-
gleich an alternativen Bezugsgrößen ansetzt. Unter Berücksichtigung der
gegenwärtigen Notwendigkeit einer Steuerautonomie und der weiteren Gel-
tungsdauer des Solidarpaktes II ist eine umfassende Reform des LFA vermut-
lich nur eine zukünftige und keine gegenwärtige Lösungsoption.
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7. Fazit

Diese Arbeit diskutiert verschiedene Optionen zur Umsetzung eines Länder-
zuschlagsmodells auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer, das bereits
Inhalt beider zurückliegenden Föderalismuskommissionen war. Als problema-
tisch galten stets die unzureichenden Prognosemöglichkeiten über die Höhe
einzelner Zuschlagssätze aufgrund mangelnder Erfahrungswerte sowie wei-
terer Unsicherheiten. Daher wurde hier auf ein von Seitz (2008a) vorgestelltes
Konzept zurückgegriffen, um die Effekte einer Absenkung der bundeseinheit-
lichen Einkommen- und Körperschaftsteuersätze zur Erhebung eines zusätz-
lichen Zuschlagssatzes auf den Finanzausgleich zu analysieren.

Als Zielgröße eines Zuschlagssatzes galt hierbei das bisherige Finanzniveau
nach LFA. Trotz der genannten Defizite zur Zuschlagssatzbestimmung stellt
das bisherige Finanzniveau nach LFA die beste Referenzgröße dar. Abwei-
chungen von diesem berechneten aufkommensneutralen Zuschlagssatz deuten
dementsprechend auf eine Zunahme des ländereigenen Ausgabenbedarfs, den
die bisherigen Steuereinnahmen nach Finanzausgleich nicht decken konnten.
Allerdings gehen mit der Absenkung der bundeseinheitlichen Steuersätze ohne
entsprechende Gegenmaßnahmen Umverteilungseffekte innerhalb des LFA
einher, von denen vorrangig finanzschwache Bundesländer negativ betroffen
sind.

In den hier vorgestellten empirischen Untersuchungen werden Modelle ana-
lysiert, die diese Benachteiligung innerhalb eines Zuschlagsmodells minimie-
ren. Die erste Option sieht eine Gewährung spezifischer Bundeszuweisungen
an die finanzschwachen Bundesländer vor, durch die der Zuschlagssatz auf
ein Niveau von 5,26 Prozent reduziert werden konnte. Diese Zuschlagshöhe
entspricht der notwendigen Belastung der Einkommen- und Körperschaft-
steuer, die sich ohne die Existenz jeglicher Umverteilungseffekte des LFA
für die finanzschwachen Bundesländer ergeben hätte. Allerdings behalten die
finanzstarken Bundesländer im Rahmen der Pauschalzuweisungen ihre spezi-
fischen Umverteilungszugewinne, so sich hieraus Fragen zur Kompensation
ergeben. Der Bund dürfte angesichts der Vorgaben der Schuldenbremse eine
Refinanzierung dieser Zusatzzuweisungen insbesondere bei den finanzstarken
Bundesländern einfordern. Derartige Fragestellungen sind daher bei der Im-
plementierung von Zusatzzuweisungen rechtzeitig zu klären. Ein weiterer
Nachteil von pauschalen Bundeszuweisungen besteht in der fehlenden Anpas-
sungsmöglichkeit an künftige Veränderungen in der Wirtschafts- und Finanz-
kraftstruktur einzelner Bundesländer.

Aufgrund dieser Mängel wird eine zweite Option geprüft, die in einer alter-
nativen Form bei der Integration der Grunderwerbsteuer bzw. der kommunalen
Realsteuern im LFA angewandt wird. Durch die Berücksichtigung der voll-
wertigen, nicht reduzierten Einkommen- und Körperschaftsteueraufkommen
in den Finanzausgleich können die Umverteilungseffekte unmittelbar ausge-
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schlossen werden. Dieses Neutralisierungsverfahren ermöglicht einen bundes-
weit homogenen Zuschlagssatz von 5,26 Prozent, der das bisherige Finanz-
niveau nach LFA gewährleistet. Ein Zuschlagssatz über dem Niveau des ho-
mogenen Zuschlagssatzes deutet somit auf einen erhöhten Ausgabenbedarf,
der entsprechend vor den lokalen Steuerpflichtigen legitimiert werden muss.
Im Unterschied zur Option zusätzlicher Bundeszuweisungen lässt sich eine
derartige Maßnahme einfach umsetzen. Zudem muss nicht bei veränderten
Bedingungen diskretionär eingegriffen werden, da sich das System durch die
vollkommene Neutralisierung der Umverteilungseffekte selbst reguliert. Hier
existieren weder Gewinner in Form der finanzstarken Bundesländer noch Ver-
lierer in Form der finanzschwachen Länder. Das für die Grunderwerbsteuer
praktizierte Normierungsverfahren ermöglicht ebenfalls den ermittelten auf-
kommensneutralen Zuschlagssatz von 5,26 Prozent. Allerdings vermag das
Normierungsverfahren im Gegensatz zum vorgestellten Neutralisierungsver-
fahren nicht, abweichende Zuschlagssätze innerhalb des LFA auszublenden.
Dies führt vermutlich zu Fehlanreizen bei der Zuschlagssatzerhebung, da die
vom Normierungsverfahren ausgehenden Effekte finanzschwache und finanz-
starke Bundesländer unterschiedlich berühren. Daher sollte für die Implemen-
tierung des Zuschlagsmodells auf die bisher genutzte Normierung zugunsten
des Neutralisierungsverfahrens verzichtet werden.

Die dritte Option bestand in einer vollständigen Reform des Länderfinanz-
ausgleichs über die Wahl alternativer Anknüpfungspunkte des eigentlichen
Ausgleichs. Hierdurch sind ebenfalls Umverteilungseffekte gänzlich aus-
zuschließen. Jedoch ist eine derartig umfassende Reform des Finanzausgleichs
erst mit dem Auslaufen des Solidarpaktes II nach 2019 zu erwarten. Die Über-
gangsregelungen der Schuldenbremse ab dem Haushaltsjahr 2011 erfordern
allerdings bereits gegenwärtig adäquate Maßnahmen zur Erhöhung der Steuer-
autonomie. Die Grunderwerbsteuer bietet vermutlich keine ausreichende Ba-
sis, so dass Überlegungen zu einem Zuschlagsmodell einschließlich des vor-
gestellten Neutralisierungsverfahrens aufgegriffen werden sollten, um lang-
fristige und nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Ähnliche Überlegungen könnten bei der Kommission zur Neuordnung der
Gemeindefinanzen bei der Bewertung eines analogen kommunalen Zuschlags-
modells angestellt werden. Hier wird der Wegfall der Gewerbesteuer und wohl
auch der bisherigen kommunalen Einkommensteuerbeteiligung zugunsten
eines kommunalen Zuschlags auf die lokale Einkommen- und Körperschaft-
steuer diskutiert, der durch eine Senkung der bundesweiten Einkommen- und
Körperschaftsteuersätze kompensiert werden soll. Dies führt zu ähnlichen Ef-
fekten auf die Finanzausgleichssysteme auf Länder- und Gemeindeebene. Die
drohenden Umverteilungseffekte sind ebenfalls mit der diskutierten zweiten
Option eines Neutralisierungsverfahrens zu vermeiden.
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Anhang

Für das vorgeschlagene Neutralisierungsverfahren fließen unabhängig vom
tatsächlichen Zuschlagssatz stets die identischen Einnahmen in den LFA ein,
so dass keine Veränderungen auf die ausgleichsrelevante Steuerkraft bzw.
auf die Transferleistungen des LFA ausgehen können. Im Gegensatz hierzu
bezieht das Normierungsverfahren – nach Vorbild der Grunderwerbsteuer-
autonomie – das aktuelle Istaufkommen ein und verteilt dies mit dem jewei-
ligen Grundbetragsanteil an der Summe aller Grundbeträge. Diese Grund-
beträge stellen für die Zuschlagseinnahmen jeweils die länderspezifischen
Einkommen- und Körperschaftsteueraufkommen dar, auf die anschließend der
Zuschlagssatz erhoben wird. Die Normierung für die in den LFA einfließen-
den Zuschlagseinnahmen beträgt somit für das Bundesland 1

�16

i�1
ziEKSti

EKSt1�16
i�1 EKSti

�

wobei z den lokalen Zuschlagssatz sowie EKSt das lokale Einkommen- und
Körperschaftsteueraufkommen abbilden. Die für den LFA ausgleichsrelevante
Steuerkraft SK1

LFA eines Bundeslandes 1 ergibt sich aus dem Verhältnis der pro
Kopf Steuereinnahmen (einschließlich der normierten Zuschlagseinnahmen)
und dem Bundesdurchschnitt:

SK1
LFA �

�EKSt1 � X1 �
�16

i�1
ziEKSti

EKSt1�16
i�1 EKSti

n1
�1�

�
�16

i�1
EKSti �

�16

i�1
X1 �
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EKSti
�16

i�1
n1

�

In Gleichung (1) werden die sonstigen in den LFA integrierten Steuerein-
nahmen über den Ausdruck X und die jeweilige Bevölkerung über den Aus-
druck n abgebildet. Der Parameter � stellt den Länderanteil an der lokalen
Einkommen- und Körperschaftsteuer dar.

Die Frage ist, welche Auswirkungen von einem steigenden Zuschlagssatz
eines beliebigen Bundeslandes auf die Steuerkraft des Bundeslandes 1 SK1

LFA
ausgehen. Dies kann über die Differenzierung von SK1

LFA nach einem beliebi-
gen Zuschlagssatz zj ermittelt werden:

Schmollers Jahrbuch 130 (2010) 4

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/schm.130.4.513 | Generated on 2024-11-24 03:10:22



540 Tony Mudrack
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n1

EKStj
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�16
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Eine weitere Vereinfachung von (2) unter Integration der jeweiligen Steuer-
kraft SK1

EKST bzw. SK1
X als Verhältnis zwischen pro Kopf Einnahmen und dem

pro Kopf Bundesdurchschnitt führt zu folgendem Ergebnis:

�SK1
LFA

�zj
� EKStj

�16
i�1 Xi

�
�16

i�1 EKSti �
�16

i�1 Xi �
�16

i�1 ziEKSti
� �2 SK1

EKSt � SK1
X

� �
��3�

Da der erste Teil in Gleichung (3) eindeutig positiv ist, bestimmt die Diffe-
renz SK1

EKSt � SK1
X über den Einfluss einer Zuschlagssatzveränderung eines

beliebigen Bundeslandes. Tabelle 1 stellt die Schlussfolgerungen für die Re-
aktion der ausgleichsrelevanten Steuerkraft SK1

LFA gegenüber.

Tabelle 1

Schlussfolgerung für Gleichung (3)

Differenz
SK1

EKSt � SK1
X

�SK1
LFA

�zj

positiv � 0

ausgeglichen � 0

negativ � 0

Quelle: eigene Berechnungen.

Daher ergeben sich ausschließlich für eine ausgeglichene Differenz keine
Veränderungen auf die ausgleichsrelevante Steuerkraft SK1

LFA. Da diese Be-
dingung für die Bundesländer nicht empirisch vorliegt, führen Zuschlagssatz-
veränderungen praktisch immer zu nachhaltigen Effekten auf die ausgleichs-
relevante Steuerkraft SK1

LFA und damit auf die Transferleistungen des LFA.
Hierbei muss die Zuschlagssatzveränderung nicht vom betreffenden Bundes-
land selbst ausgehen. Diese Effekte des Normierungsverfahrens können über
jedes Bundesland induziert werden.
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